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Gesetz
über die Zuständigkeit zum Vollzug 
des Fernunterrichtsschutzgesetzes 

Vom 9. März 1977

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1

Zuständige Behörde zum Vollzug des Gesetzes zum 
Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht (Fernun
terrichtsschutzgesetz) vom 24. August 1976 (BGBl I S. 
2525) ist die Staatliche Zentralstelle für Fernunter
richt in Köln.

Art. 2

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977 in Kraft.

(2) Es tritt mit dem Inkrafttreten eines die Zustän
digkeit zum Vollzug des Fernunterrichtsschutzgeset
zes regelnden Staatsvertrages außer Kraft.

München, den 9. März 1977

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h. c. G o p p e 1

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes 

über die Kostenfreiheit des Schulwegs 

Vom 9. März 1977

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Das Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs 
vom 12. Oktober 1970 (GVB1 S. 460), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Juli 1976 (GVB1 S. 293), wird 
wie folgt geändert:

1. In Art. 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „drei“ ersetzt 
durch das Wort „zwei“.

2. Art. 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 2 bis 7 werden gestrichen;
b) der bisherige Absatz 1 wird einziger Absatz.

3. Art. 4 erhält folgende Fassung:

„Art. 4

Kostenerstattung

Die den Aufgabenträgern entstehenden Kosten 
der notwendigen Beförderung ersetzt der Freistaat 
Bayern zu 80 vom Hundert.“
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§ 2

Dieses Gesetz ist dringlich. § 1 Nr. 1 tritt am 
1. April 1977 in Kraft. § 1 Nrn. 2 und 3 treten am 
1. August 1977 in Kraft.

München, den 9. März 1977

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h. c. G o p p e 1

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes 
über die Lernmittelfreiheit 

Vom 9. März 1977

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

§1

Das Gesetz über die Lernmittelfreiheit in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1976 (GVB1 
S. 171) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Nummer 2 eingefügt:

„2. Nummer 1 gilt entsprechend

a) für Arbeitshefte, sofern dies aus Gründen 
des pädagogischen oder didaktischen Be
dürfnisses in einer vom Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Einverneh
men mit dem Staatsministerium der 
Finanzen erlassenen Rechtsverordnung 
für bestimmte Schularten, Jahrgangsstu
fen oder Unterrichtsfächer zugelassen 
wird;

b) für schulbuchzugehörige Arbeitsmittel, 
die im Mathematikunterricht verwendet 
werden.

Sind Gegenstände, die in den Buchstaben a 
oder b genannt sind, bestimmungsgemäß zu 
verbrauchen, so gehen sie mit dem Verbrauch 
in das Eigentum des Schülers über.“

Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.

b) In Nummer 3 Satz 1 erhält der Klammerzusatz 
folgende Fassung:

„(z. B. Arbeitsblätter, Schreib- und Zeichen
gegenstände, Rechenstäbe)“.

c) In Nummer 3 wird Satz 2 gestrichen. Der bis
herige Satz 3 wird Satz 2.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. die äußere Gestaltung der Schulbücher, 
Arbeitshefte und schulbuchzugehörigen Ar
beitsmittel für den Mathemaiikunterricht 
und die inhaltlichen Anforderungen, denen 
diese Gegenstände genügen müssen,“.

b) In Satz 2 wird die Nummer 2 gestrichen. Die 
Nummern 3 mit 7 werden Nummern 2 mit 6.

§2

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
wird ermächtigt, das Gesetz neu bekanntzumachen.

§3

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1977 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt die in § 1 Nr. 1 
Buchst, a enthaltene Ermächtigung zum Erlaß einer 
Rechtsverordnung bereits am 1. Mai 1977 in Kraft.

München, den 9. März 1977

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h. c. G o p p e 1

Bekanntmachung
der Neufassung des Kommunalabgaben

gesetzes 
(KAG)

Vom 4. Februar 1977

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur An
passung von Gesetzen an die Abgabenordnung vom 
23. Dezember 1976 (GVB1 S. 566) wird nachstehend der 
Wortlaut des Kommunalabgabengesetzes vom 
26. März 1974 (GVB1 S. 109, ber. S. 252) in der vom 
1. Januar 1977 an geltenden Fassung bekanntgemacht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch das Gesetz zur Anpassung von Gesetzen an die 
Abgabenordnung vom 23. Dezember 1976 (GVB1 
S. 566).

München, den 4. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

I.V. Kiesl, Staatssekretär
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Kommunalabgabengesetz (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 4. Februar 1977
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I. Abschnitt

Abgaben nach diesem Gesetz 

Art. 1

Abgabenberechtigte

Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sind be
rechtigt, nach diesem Gesetz Abgaben zu erheben, 
soweit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas an
deres bestimmen.

Art. 2

Abgabesatzung

(1) Die Abgaben werden auf Grund einer besonde
ren Abgabesatzung erhoben. Die Satzung muß die 
Schuldner, den die Abgabe begründenden Tatbe
stand, den Maßstab, den Satz der Abgabe sowie die 
Entstehung und die Fälligkeit der Abgabeschuld be
stimmen.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann Muster
satzungen erlassen, die im Ministerialamtsblatt der 
bayerischen inneren Verwaltung veröffentlicht wer
den.

(3) Satzungen nach Art. 7 bedürfen der Genehmi
gung der Regierung. Die übrigen Abgabesatzungen 
bedürfen der Genehmigung nur,

1. wenn eine Mustersatzung nach Absatz 2 nicht vor
liegt oder

2. wenn sie von der Mustersatzung nach Absatz 2 ab
weichen oder

3. wenn sie rückwirkend erlassen werden;

die Genehmigung erteilt die Rechtsaufsichtsbehörde.

(4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Sat
zung Bundes- oder Landesrecht widerspricht; Steu
ersatzungen dürfen darüber hinaus nicht genehmigt 
werden, wenn sie öffentliche Belange, insbesondere 
volkswirtschaftliche oder steuerliche Interessen des 
Staates beeinträchtigen.

(5) Nicht genehmigungspflichtige Satzungen kreis
angehöriger Gemeinden sollen spätestens vier Wo
chen vor ihrem Inkrafttreten der Rechtsaufsichtsbe
hörde vorgelegt werden.

Art. 3

örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern

(1) Die Gemeinden können örtliche Verbrauch- und 
Aufwandsteuern erheben, solange und soweit diese 
nicht bundesrechtlich geregelten Steuern gleichartig 
sind.

(2) Die Jagdsteuer kann nur von den Landkreisen 
und kreisfreien Gemeinden erhoben werden. Im üb
rigen können die Landkreise örtliche Verbrauch- und 
Aufwandsteuern, die bundesrechtlich geregelten 
Steuern nicht gleichartig sind, dort erheben, wo die 
kreisangehörige Gemeinde diese Steuer nicht selbst 
erhebt. Die kreisangehörigen Gemeinden dürfen 
Steuern, die der Landkreis erhebt, nur vom Beginn 
eines Jahres an selbst erheben.

(3) Eine Speiseeissteuer darf nicht erhoben werden.

(4) Vereinbarungen mit einem Steuerschuldner 
über die Abrechnung, Fälligkeit, Erhebung und Pau
schalierung örtlicher Verbrauch- und Aufwandsteu
ern sind zulässig, soweit sie die Besteuerung verein
fachen und das steuerliche Ergebnis im Einzelfall 
voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Die Ver
einbarungen sind jederzeit widerruflich.

Art. 4

Feuerschutzabgabe

(1) Die Gemeinden, in denen eine Freiwillige Feu
erwehr oder eine Pflichtfeuerwehr besteht, können 
von den männlichen Einwohnern zwischen dem voll
endeten 18. und dem vollendeten 60. Lebensjahr eine 
jährliche Feuerschutzabgabe erheben.

(2) Zur Abgabe kann nicht herangezogen werden,

1. wer in einer Freiwilligen oder einer Pflicht- oder 
Berufsfeuerwehr oder in einer anerkannten Werk
feuerwehr Dienst leistet,

2. wessen Heranziehung zum Dienst in einer Pflicht
feuerwehr mit seinen beruflichen oder sonstigen 
Pflichten gegenüber der Allgemeinheit, insbeson
dere mit den Pflichten im öffentlichen Dienst, un
vereinbar ist,

3. wer für den Feuerwehrdienst wegen nicht nur vor
übergehender körperlicher oder geistiger Behinde
rung untauglich ist,

4. wer aus sonstigen Gründen für den Dienst in einer 
Pflichtfeuerwehr ungeeignet erscheint.

Maßgebend für die Abgabepflicht sind die Verhält
nisse zu Beginn eines Jahres.

(3) Ist der Abgabeschuldner Einwohner mehrerer 
Gemeinden, so ist er nur in der Gemeinde abgabe
pflichtig, in der er seine Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts hat.

(4) Die Gemeinden haben die Einnahmen aus der 
Abgabe in voller Höhe für den gemeindlichen Feuer
schutz zu verwenden.
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Art. 5 

Beiträge

(1) Die Gemeinden und Landkreise können zur 
Deckung des Aufwandes für die Herstellung, An
schaffung, Erweiterung oder Verbesserung ihrer öf
fentlichen Einrichtungen (Investitionsaufwand) Bei
träge von den Grundstückseigentümern und Erbbau
berechtigten erheben, denen die Möglichkeit der In
anspruchnahme dieser Einrichtungen besondere Vor
teile bietet. Der Investitionsaufwand umfaßt auch 
den Wert der von der Gebietskörperschaft aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Sachen und Rechte im 
Zeitpunkt der Bereitstellung. Für die Erweiterung 
oder Verbesserung von Ortsstraßen und beschränkt
öffentlichen Wegen sollen solche Beiträge erhoben 
werden, soweit nicht Erschließungsbeiträge nach 
dem Bundesbaugesetz zu erheben sind. Bei nicht lei
tungsgebundenen Einrichtungen kann der Aufwand 
für bestimmte Abschnitte ermittelt werden; für meh
rere Einrichtungen, die für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Aufwand 
insgesamt ermittelt werden. Der Beitrag kann für 
Teile der nicht leitungsgebundenen Einrichtung selb
ständig erhoben werden (Kostenspaltung).

(2) Sind die Vorteile der Beitragspflichtigen ver
schieden hoch, so sind die Beiträge entsprechend ab
zustufen.

(3) Kommt die Einrichtung neben den Beitrags
pflichtigen nicht nur unbedeutend auch der Allge
meinheit zugute, so ist in der Abgabesatzung (Art. 2) 
eine Eigenbeteiligung vorzusehen. Die Eigenbeteili
gung muß die Vorteile für die Allgemeinheit ange
messen berücksichtigen.

(4) Steht im Zeitpunkt des Satzungserlasses der 
Aufwand nach Absatz 1 noch nicht fest, so kann in 
Abweichung von Art. 2 Abs. 1 davon abgesehen wer
den, den Abgabesatz festzulegen; es müssen aber die 
einzelnen Einrichtungen in der Satzung nach Art und 
Umfang bezeichnet und der umzulegende Teil der 
Gesamtkosten bestimmt sein.

(5) Die beitragsberechtigte Körperschaft kann Vor
auszahlungen auf die Beitragsschuld verlangen, so
bald sie mit der Ausführung einer Maßnahme be
ginnt, für die Beiträge erhoben werden.

(6) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Ent
stehens der Beitragsschuld Eigentümer des Grund
stücks oder Erbbauberechtigter ist. Mehrere Bei
tragspflichtige sind Gesamtschuldner; bei Woh- 
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh- 
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(7) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem 
Grundstück oder dem Erbbaurecht, im Falle des Ab
satzes 6 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem Teil
eigentum. Der Duldungsbescheid, mit dem die öffent
liche Last geltend gemacht wird, ist wie ein Leistungs
bescheid zu vollstrecken.

(8) Ein Beitrag kann auch für öffentliche Einrich
tungen erhoben werden, die vor Inkrafttreten der 
Abgabesatzung hergestellt, angeschafft, erweitert 
oder verbessert wurden.

Art. 6

Fremdenverkehrsbeitrag

(1) Gemeinden, in denen die Zahl der Fremden
übernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache 
der Einwohnerzahl übersteigt, können zur Deckung 
des gemeindlichen Aufwandes für die Fremdenver
kehrsförderung von den selbständig tätigen, natürli
chen und den juristischen Personen, denen durch den

Fremdenverkehr im Gemeindegebiet unmittelbar 
oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen, 
einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben.

(2) Die Abgabe bemißt sich nach den besonderen 
wirtschaftlichen Vorteilen, die dem einzelnen Abga
bepflichtigen aus dem Fremdenverkehr erwachsen.

Art. 7

Kurbeitrag

(1) Gemeinden, die ganz oder teilweise als Heilbad, 
Kneippheilbad, Kneippkurort, heilklimatischer Kur
ort, Luftkurort oder Erholungsort anerkannt sind, 
können im Rahmen der Anerkennung zur Deckung 
ihres Aufwandes für ihre Einrichtungen und Veran
staltungen, die Kur- oder Erholungszwecken dienen, 
einen Beitrag erheben.

(2) Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in 
dem nach Absatz 1 anerkannten Gebiet zu Kur- oder 
Erholungszwecken aufhalten, ohne dort ihre Haupt
wohnung im Sinne des Melderechts zu haben, und 
denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtun
gen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen ge
boten ist. Sind die Vorteile, die den Beitragspflichti
gen aus den Einrichtungen und Veranstaltungen er
wachsen können, verschieden groß, so ist das durch 
entsprechende Abstufung der Beitragshöhe zu be
rücksichtigen. Die Beitragssatzung kann aus wichti
gen Gründen vollständige oder teilweise Befreiung 
von der Beitragspflicht vorsehen. In der Beitragssat
zung können die in Satz 1 bezeichneten Personen ver
pflichtet werden, der Gemeinde unverzüglich die für 
die Feststellung der Beitragspflicht notwendigen An
gaben zu machen; Inhaber von Zweitwohnungen 
können verpflichtet werden, über die Benutzung der 
Zweitwohnung der Gemeinde Auskunft zu geben.

(3) Wer Personen beherbergt oder ihnen Wohn- 
raum überläßt, kann in der Satzung verpflichtet wer
den, diese Personen der Gemeinde zu melden, ferner 
den Beitrag einzuheben und an die Gemeinde abzu
führen. Dieselben Verpflichtungen können den Inha
bern von Campingplätzen auferlegt werden. Die Sat
zung kann bestimmen, daß die in den Sätzen 1 und 2 
Genannten neben den Beitragspflichtigen als Ge
samtschuldner haften. Die Sätze 1 und 3 gelten auch 
für die Inhaber von Kuranstalten, soweit der Kurbei
trag von Personen erhoben wird, welche die Kuran
stalten benutzen, ohne in der Gemeinde zu übernach
ten. Ist der Kurbeitrag im Preis für eine Gesell
schaftsreise enthalten, so kann die Satzung die Reise
unternehmer verpflichten, den Beitrag an die Ge
meinde abzuführen; Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Zuständig für die Anerkennung nach Absatz 1 
ist das Staatsministerium des Innern im Einverneh
men mit den Staatsministerien für Wirtschaft und 
Verkehr und für Arbeit und Sozialordnung. Die An
erkennung kann erteilt werden, wenn natürliche und 
sonstige Gegebenheiten sowie zweckentsprechende 
Einrichtungen, die der Erholung, der Heilung und 
Linderung von Krankheiten, ihrer Nachbehandlung 
oder ihrer Vorbeugung dienen, vorhanden sind. Die 
Anerkennung kann aufgehoben werden. Vor der Ent
scheidung über die Anerkennung oder deren Aufhe
bung ist der Bayerische Fachausschuß für Kurorte, 
Erholungsorte und Heilbrunnen gutachtlich zu hö
ren. Das Staatsministerium des Innern trifft im Ein
vernehmen mit den Staatsministerien für Wirtschaft 
und Verkehr und für Arbeit und Sozialordnung 
durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die nä
heren Voraussetzungen für die Anerkennung, die 
Aufhebung der Anerkennung und das Verfahren, 
über die Verwendung der gemäß Absatz 1 verliehe-
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nen Prädikate und über den Bayerischen Fachaus
schuß für Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen, 
insbesondere dessen Bildung und Zusammensetzung.

Art. 8

Benutzungsgebühren

(1) Gemeinden, Landkreise und Bezirke können für 
die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen und 
ihres Eigentums Benutzungsgebühren erheben. Be
nutzungsgebühren sollen erhoben werden, wenn und 
soweit eine Einrichtung überwiegend dem Vorteil 
einzelner Personen oder Personengruppen dient, so
fern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert 
wird. Das Nehmen eines Anschlusses ist keine Benut
zung im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Das Gebührenaufkommen soll die nach be
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen 
Kosten decken. Art. 94 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern, Art. 81 Abs. 1 der Land
kreisordnung für den Freistaat Bayern und Art. 79 
Abs. 1 der Bezirksordnung für den Freistaat Bayern 
bleiben unberührt. Sind die Schuldner zur Benutzung 
verpflichtet, so soll das Aufkommen die Kosten nach 
Satz 1 nicht übersteigen. Zur Deckung der Vorhalte
kosten kann eine Mindestgebühr (Grundgebühr) er
hoben werden.

(3) Zu den Kosten im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
gehören insbesondere angemessene Abschreibungen 
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. 
Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der 
durch Beiträge und ähnliche Entgelte sowie der aus 
Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapital
anteil außer Betracht.

(4) Die Gebühren sind nach dem Ausmaß zu bemes
sen, in dem die Gebührenschuldner die öffentliche 
Einrichtung oder das kommunale Eigentum benut
zen; sonstige Merkmale können zusätzlich berück
sichtigt werden, wenn öffentliche Belange das recht- 
fertigen.

Art. 9

Erstattung von Kosten für Grundstücksanschlüsse

(1) Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke können 
bestimmen, daß ihnen die Kosten für die Herstellung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung eines Grundstücksanschlusses an 
Versorgungsleitungen und Entwässerungsanlagen in 
der tatsächlich entstandenen Höhe oder nach Ein
heitssätzen (§ 130 des Bundesbaugesetzes) erstattet 
werden.

(2) Zahlungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Ent
stehens des Erstattungsanspruches Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. Mehrere 
Zahlungspflichtige sind Gesamtschuldner.

(3) Die Art der Ermittlung des Aufwandes sowie 
die Höhe des Einheitssatzes sind in der Satzung fest
zulegen.

II. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften für Kommunalabgaben

Art. 10

Geltungsbereich

Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten

1. für Abgaben nach dem I. Abschnitt dieses Gesetzes,

2. für Abgaben der Gemeinden, Landkreise und Be
zirke, die auf Grund anderer Gesetze erhoben wer
den, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Art. 11

Verpflichtung Dritter

Die Steuersatzung kann Dritte, die zwar nicht 
Steuerschuldner sind, aber in engen rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Beziehungen zum Steuergegenstand 
oder zu einem Sachverhalt stehen, an den die Steuer
pflicht oder der Steuergegenstand anknüpft, ver
pflichten, die Steuer einzuheben, abzuführen und 
Nachweise darüber zu führen, und ferner bestimmen, 
daß sie für die Steuer neben dem Steuerschuldner 
haften.

Art. 12

Abgabebescheide

(1) Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke können 
in Bescheiden über Abgaben, die für einen Zeitab
schnitt erhoben werden, bestimmen, daß diese Be
scheide auch für die folgenden Zeitabschnitte gelten. 
Dabei ist anzugeben, an welchen Tagen und mit wel
chen Beträgen die Abgaben jeweils fällig werden.

(2) Bescheide, die für mehrere Zeitabschnitte gel
ten, sind

1. von Amts wegen oder auf Antrag durch einen 
neuen Bescheid zu ersetzen, wenn sich die Berech
nungsgrundlagen ändern,

2. auf Antrag des Schuldners für die nach der An
tragstellung beginnenden neuen Zeitabschnitte zu 
ändern, wenn sie sachlich unrichtig sind.

Art. 13

Anwendung von Vorschriften 
der Abgabenordnung

(1) Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt, sind in 
ihrer jeweils geltenden Fassung folgende Bestim
mungen der Abgabenordnung entsprechend anzu
wenden :

1. aus dem Ersten Teil — Einleitende Vorschriften —

a) über den Anwendungsbereich:

§2,

b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen:

§ 3 Abs. 1, Abs. 3 ohne die Worte und Hinweise 
..Zwangsgelder (§ 329) und Kosten (§ 178, 
§§ 337 bis 345)“, Abs. 4, §§ 4, 5, 7 bis 15,

c) über das Steuergeheimnis:

§ 30 mit folgenden Maßgaben:

aa) Die Vorschrift gilt nur für kommunale 
Steuern und Fremdenverkehrsbeiträge,

bb) bei der Hundesteuer darf in Schadensfäl
len Auskunft über Namen und Anschrift 
des Hundehalters an Behörden und Scha
densbeteiligte gegeben werden,

cc) die Entscheidung nach Absatz 4 Nr. 5 
Buchst, c trifft die Körperschaft, der die 
Abgabe zusteht,

d) über die Haftungsbeschränkung für Amtsträ
ger:

§32,

2. aus dem Zweiten Teil — Steuerschuldrecht —

a) über die Steuerpflichtigen:

§§ 33 bis 36,

b) über das Steuerschuldverhältnis:

§§ 37 bis 50,

c) über die Haftung:

§§ 69 bis 71, 73 bis 75, 77
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3. aus dem Dritten Teil — Allgemeine Verfahrensvor
schriften —

a) über die Verfahrensgrundsätze:

§§ 78 bis 81, § 82 Abs. 1 und 2, § 83 Abs. 1 mit 
der Maßgabe, daß in den Fällen des Satzes 2 
beim ersten Bürgermeister und bei den weite
ren Bürgermeistern der Gemeinderat und 
beim Landrat und seinem gewählten Stellver
treter der Kreistag die Anordnung trifft, §§ 85 
bis 93, § 96 Abs. 1 bis Abs. 7 Satz 2, §§ 97 bis 99, 
§ 101 Abs. 1, §§ 102 bis 109, § 111 Abs. 1 bis 3 
und Abs. 5, §§ 112 bis 115, § 117 Abs. 1, 2 und 4,

b) über die Verwaltungsakte:

§§ 118 bis 133 mit der Maßgabe, daß in § 132 
das Wort „finanzgerichtlichen“ durch das 
Wort „verwaltungsgerichtlichen“ ersetzt 
wird,

4. aus dem Vierten Teil — Durchführung der Be
steuerung —

a) über die Mitwirkungspflichten:

§ 140 ohne die Worte „als den Steuergesetzen“, 
§§ 145 bis 149, § 150 Abs. 1 bis 5, §§ 151 bis 153,

b) über das Festsetzungs- und Feststellungsver
fahren:

§ 155, § 156 Abs. 2, §§ 157 bis 162, § 163 Abs. 1 
Sätze 1 und 3, § 165 Abs. 1, §§ 166, 167, § 169 mit 
der Maßgabe, daß in Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 die 
Worte „§ 15 Abs. 2 des Verwaltungszustel
lungsgesetzes“ durch die Worte „Art. 15 Abs. 2 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs
und Vollstreckungsgesetzes“ ersetzt werden 
und daß die Festsetzungsfrist nach Absatz 2 
Satz 1 einheitlich vier Jahre beträgt, § 170 
Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Festsetzungs
frist dann, wenn die Forderung im Zeitpunkt 
des Entstehens aus tatsächlichen Gründen 
noch nicht berechnet werden kann, erst mit 
dem Ablauf des Kalenderjahres beginnt, in 
dem die Berechnung möglich ist, Abs. 2 Satz 1 
und Abs. 3, § 171 mit der Maßgabe, daß in Ab
satz 3 die Bezugnahmen „§ 100 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 2, § 101 der Finanzgerichtsord
nung“ durch die Bezugnahmen „§ 113 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 4 der Verwaltungsgerichts
ordnung“ ersetzt werden, §§ 191 bis 194, § 195 
Satz 1 mit der Maßgabe, daß auch Organe der 
überörtlichen Rechnungsprüfung mit der 
Prüfung betraut werden können, §§ 196 bis 
203,

5. aus dem Fünften Teil — Erhebungsverfahren —

a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und das 
Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuer
schuldverhältnis:

§§ 218, 219, 221, 222, § 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 
226, § 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232,

b) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge:
§ 233, § 234 Abs. 1 und 2, § 235, § 236 mit der 
Maßgabe, daß in Absatz 3 an die Stelle der 
Bezugnahme „§ 137 Satz 1 der Finanzgerichts
ordnung“ die Bezugnahme „§ 155 Abs. 5 der 
Verwaltungsgerichtsordnung“ tritt, § 237 
Abs. 1, 2 und 4 mit der Maßgabe, daß in Ab
satz 1 der Hinweis „(§ 348)“ durch den Hinweis 
„(§ 68 der Verwaltungsgerichtsordnung)“ und 
die Worte „eine Einspruchsentscheidung, die“ 
durch die Worte „einen Widerspruchsbe
scheid, der“ sowie in Absatz 4 die Worte „und 
3 gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt wer
den, §§ 238 bis 240,

c) über die Sicherheitsleistung:

§§ 241 bis 248,

6. aus dem Sechsten Teil — Vollstreckung — 

über Niederschlagung:

§261.

(2) Bei der Anwendung der in Absatz 1 bezeichne- 
ten Vorschriften tritt jeweils an die Stelle

a) der Finanzbehörde oder des Finanzamtes die Kör
perschaft, der die Abgabe zusteht,

b) des Wortes „Steuer(n)“ — allein oder in Wortzu
sammensetzungen — das Wort „Abgabe(n)“,

c) des Wortes „Besteuerung“ die Worte „Heranzie
hung zu Abgaben“.

Art. 14

Abgabehinterziehung

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer

1. der Körperschaft, der die Abgabe zusteht, oder 
einer anderen Behörde über abgabenrechtlich er
hebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige 
Angaben macht oder

2. die Körperschaft, der die Abgabe zusteht, pflicht
widrig über abgaberechtlich erhebliche Tatsachen 
in Unkenntnis läßt

und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder 
einen anderen nicht gerechtfertigte Abgabevorteile 
erlangt. § 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der Abgabenord
nung sind in ihrer jeweils geltenden Fassung ent
sprechend anzuwenden.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Art. 15

Leichtfertige Abgabeverkürzung

Mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche 
Mark kann belegt werden, wer als Abgabepflichtiger 
oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines 
Abgabepflichtigen eine der in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
bezeichneten Taten leichtfertig begeht. § 370 Abs. 4 
und § 378 Abs. 3 der Abgabenordnung sind in ihrer 
jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwen
den.

Art. 16

Abgabegefährdung

Mit Geldbuße bis zu zehntausend Deutsche Mark 
kann, wenn die Handlung nicht nach Art. 15 geahn
det werden kann, belegt werden, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht un
richtig sind, oder

2. den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung 
der Abgabeerhebung, insbesondere zur Anmeldung 
und Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Auf
zeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung 
oder Vorlegung von Gegenständen oder zur Erhe
bung und Abführung von Abgaben zuwiderhan
delt,

und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu verkür
zen oder nicht gerechtfertigte Abgabevorteile zu er
langen.

Art. 17 

Geldbußen

Die Geldbuße fließt in die Kasse der Körperschaft, 
der die Abgabe, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht, zusteht.
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Art. 18 

(entfällt)

Art. 19 

(entfällt)

Art. 20 

(entfällt)

III. Abschnitt

(entfällt)

Art. 21 

(entfällt)

Art. 22 

(entfällt)

IV. Abschnitt

Änderung anderer Gesetze

Art. 23 mit 27*)

V. Abschnitt

Übergangs- und Schlußvorschriften

Art. 28

Ubergangsvorschriften

(1) Satzungen über die Erhebung eines Notgro
schens sowie über die Erhebung einer Fremdenver
kehrsabgabe treten am 31. Dezember 1974 außer 
Kraft, sofern sie nicht aus anderen Gründen vorher 
ungültig werden.

(2) Satzungen und Beschlüsse nach Art. 10 des 
Hundeabgabengesetzes treten, sofern sie nicht aus an
deren Gründen vorher ungültig werden, mit Ablauf 
des 31. Dezember 1974 außer Kraft.

(3) Satzungsregelungen, die Abgaben der in Art. 5, 
7, 8 und 9 bezeichneten Art betreffen, treten mit Ab
lauf des 31. Dezember 1979 außer Kraft, sofern sie 
nicht aus anderen Gründen vorher ungültig werden. 
Solche Satzungen können unbeschadet der Rechts
folge des Satzes 1 geändert werden, wenn und soweit 
die Änderung durch die Bestimmungen dieses Geset
zes gedeckt ist.

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 
außer Kraft:

1. Bewehrungsvorschriften, die auf Art. 16 des Ge
meindeabgabengesetzes beruhen,

2. Bewehrungsvorschriften, die auf Art. 24 Abs. 2 
Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern, Art. 18 Abs. 2 Satz 2 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern oder Art. 18 Abs. 2 der 
Bezirksordnung für den Freistaat Bayern beruhen, 
wenn und soweit sie sich auf Zuwiderhandlungen 
gegen eine Abgaberegelung beziehen.

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes schwebenden 
Verfahren wegen einer mit Strafe bedrohten Tat, die 
nach Art. 21 nur mehr mit Geldbuße bedroht ist, wer
den in der Lage, in der sie sich befinden, nach den 
Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkei
ten fortgesetzt. Art. 12 Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Zwei
ten Gesetzes zur Änderung strafrechtlicher Vor
schriften der Reichsabgabenordnung und anderer 
Gesetze vom 12. August 1968 (BGBl I S. 953) gelten 
entsprechend. Zuwiderhandlungen, die vor Inkraft
treten dieses Gesetzes begangen wurden und nach 
bisherigem Recht als Ordnungswidrigkeiten mit 
Geldbuße bedroht waren, sind auch dann weiterhin 
als Ordnungswidrigkeit zu ahnden, wenn sie nach 
diesem Gesetz als Straftat zu beurteilen wären.

(5) Die Vorschriften über die Verjährung sind auch 
auf die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstande
nen, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
noch nicht erloschenen Ansprüche anzuwenden. Der 
Beginn der Verjährung richtet sich in diesen Fällen 
nach den bisherigen Vorschriften. Ist ein Tatbestand, 
der nach bisherigem Recht den Lauf der Verjäh
rungsfrist gehemmt oder unterbrochen hat, vor In
krafttreten dieses Gesetzes eingetreten, so richtet 
sich die Dauer der Hemmung oder Unterbrechung 
nach den bisherigen Vorschriften.

(6) Art. 17 ist erstmals auf Stundungen anzuwen
den, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes be
willigt oder verlängert werden.

(7) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgespro
chene Anerkennungen als Bad, Heilbad, Kneippheil- 
bad, Kneippkurort, heilklimatischer Kurort, Luftkur
ort oder Erholungsort haben die Wirkung einer Aner
kennung nach Art. 7 Abs. 4, wenn die Gemeinde die 
Absicht, an der Anerkennung festzuhalten, binnen 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes dem 
Staatsministerium des Innern anzeigt und wenn die 
Anerkennung von diesem innerhalb eines weiteren 
Jahres bestätigt wird.

Art. 29

Einschränkung von Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grund
rechte auf Freiheit der Person und der Unverletzlich
keit der Wohnung eingeschränkt werden (Art. 2 
Abs. 2, Art. 13 des Grundgesetzes für die Bundesre
publik Deutschland, Art. 102, Art. 106 Abs. 3 der Ver
fassung des Freistaates Bayern).

Art. 30

Ausführungsvorschriften

Das Staatsministerium des Innern erläßt die zur 
Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vor
schriften.

Art. 31

(gegenstandslos infolge Vollzugs)

Art. 32

Außerkrafttreten anderer Vorschriften

(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft:

1. das Gemeindeabgabengesetz vom 20. Juli 1938 
(BayBS I S. 553), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Dezember 1971 (GVB1 S. 472),

2. die Bekanntmachung zur Durchführung des Ge
meindeabgabengesetzes vom 20. Juli 1938 (BayBS I 
S. 555),

3. die Bekanntmachung über die Erhebung der Jagd
steuer vom 26. September 1952 (BayBS I S. 571),

4. die Bekanntmachung zum Vollzug des Hundeab
gabengesetzes vom 5. März 1937 (BayBS I S. 562),

5. die Oberpolizeiliche Vorschrift zur Sicherung und 
Überwachung der Hundeabgabe vom 5. März 1937 
(BayBS I S. 561),

6. die Verordnung über die Fortgeltung der Oberpoli
zeilichen Vorschrift zur Sicherung und Überwa
chung der Hundeabgabe vom 26. Oktober 1972 
(GVB1 S. 457),

7. die Verordnung über die Zuständigkeit zur Zustim
mung zur Erhebung der Gemeindegetränkesteuer 
vom 27. Mai 1963 (GVB1 S. 123),

8. das Steuersäumnisgesetz vom 24. Dezember 1934 
(BayBS ErgB S. 30),

9. das Gesetz über die Abschaffung der Schanker
laubnissteuer und Speiseeissteuer vom 23. Dezem
ber 1971 (GVB1 S. 47.̂
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(2) Soweit andere Rechtsvorschriften auf Bestim
mungen verweisen, die durch dieses Gesetz aufgeho
ben werden, treten an deren Stelle die entsprechen
den Vorschriften dieses Gesetzes.

Art. 33

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1974 in Kraft**). Auf 
die Jagdsteuer, die Feuerschutzabgabe und die Hun
desteuer sind für das Jahr 1974 noch die bisherigen 
Vorschriften anzuwenden.

•) Nicht abgedruckt. Durch die Art. 23 mit 27 sind andere 
Gesetze geändert worden.

**) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes 
in der ursprünglichen Fassung vom 26. März 1974 (GVB1 
S. 109). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren 
Änderungen ergibt sich aus dem Änderungsgesetz vom 
23. Dezember 1976 (GVB1 S. 566).

Verordnung 
über die Zuständigkeit 

zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
für das Mahnverfahren 

Vom 9. März 1977

Auf Grund von § 689 Abs. 3 Satz 2 und § 703c Abs. 3 
der Zivilprozeßordnung (ZPO) erläßt die Bayerische 
Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1

Die in § 689 Abs. 3 Satz 1 und § 703c Abs. 3 ZPO 
enthaltenen Ermächtigungen der Landesregierung 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen werden auf das 
Staatsministerium der Justiz übertragen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 1977 in Kraft. 

München, den 9. März 1977

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h. c. G o p p e 1

Bekanntmachung
der Neufassung der Vertretungsverordnung

Vom 8. Februar 1977

Auf Grund des § 2 der Verordnung zur Änderung 
der Vertretungsverordnung vom 15. Dezember 1976 
(GVB1 S. 586) wird nachstehend der Wortlaut der 
Vertretungsverordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 15. Februar 1975 (GVB1 S. 28) in der 
vom 1. Januar 1977 an geltenden Fassung bekanntge
macht.

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch die Verordnung zur Änderung der Vertre
tungsverordnung vom 15. Dezember 1976 (GVB1 S. 
586).

München, den 8. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

I. V. Albert Meyer, Staatssekretär

Verordnung
über die gerichtliche Vertretung des 

Freistaates Bayern und über das Abhilfe
verfahren (Vertretungsverordnung-VertrV) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 8. Februar 1977

Auf Grund des Art. 43 Abs. 1 und des Art. 55 Nr. 2 
der Verfassung des Freistaates Bayern, des Art. 2 des 
Gesetzes zur Ausführung der Reichs-Zivilprozeßord
nung und Konkursordnung vom 23. Februar 1879 
(BayBS III S. 143), des Art. 92 des Gesetzes Nr. 59 der 
Militärregierung über Rückerstattung feststellbarer 
Vermögensgegenstände vom 10. November 1947 
(GVB1 S. 221), des Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus
führung des Sozialgerichtsgesetzes in Bayern vom 21. 
Dezember 1953 (BayBS IV S. 646) und des Art. 7 des 
Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung 
vom 23. Dezember 1965 (GVB1 S. 357) erläßt die Baye
rische Staatsregierung folgende Verordnung:

Erster Abschnitt 

§1

Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für 
die Vertretung des Freistaates Bayern

1. vor den ordentlichen Gerichten

a) in Verfahren der streitigen Gerichtsbarkeit,

b) in Konkursverfahren,

c) in Vergleichsverfahren zur Abwendung des 
Konkurses,

d) in den in § 4 Abs. 1 und 2 geregelten besonde
ren Fällen aus dem Geschäftsbereich des 
Staatsministeriums der Justiz,

e) in Verfahren, auf die die Vorschriften des Bun
desentschädigungsgesetzes vom 29. Juni 1956 
(BGBl I S. 562) in seiner jeweiligen Fassung 
Anwendung finden (Entschädigungsverfah
ren),

f) in Verfahren, in denen der aus einer Straftat 
dem Freistaat Bayern erwachsene vermögens
rechtliche Anspruch im Strafverfahren geltend 
gemacht wird (§§ 403 ff. StPO),

2. vor den Gerichten für Arbeitssachen,

3. vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit

a) in Verfahren, in denen der Freistaat Bayern 
Klage erhebt, Widerbeklagter ist oder als Fis
kus beigeladen wird,

b) in Rechtsstreitigkeiten nach dem Erstattungs
gesetz vom 18. April 1937 (BayBS ErgB S. 124),

c) in Verfahren, die eine Wert-, Kosten- oder Ent- 
schädigungs-(Vergütungs-)festsetzung im Zu
sammenhang mit verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren zum Gegenstand haben, soweit der 
Freistaat Bayern am Festsetzungsverfahren als 
Staatskasse beteiligt ist,

d) in Rechtsstreitigkeiten nach dem Arbeitneh
mererfindungsgesetz vom 25. Juli 1957 (BGBl I 
S. 756),

4. vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit

in Verfahren kostenrechtlicher Art, soweit der 
Freistaat Bayern am Festsetzungsverfahren als 
Staatskasse beteiligt ist,

5. vor dem Bundesverfassungsgericht und dem
Bayerischen Verfassungsgerichtshof
in Verfahren kostenrechtlicher Art, soweit der 
Freistaat Bayern am Festsetzungsverfahren als 
Staatskasse beteiligt ist,
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6. vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit,

7. vor Schiedsgerichten,

8. in Verfahren der Zwangsvollstreckung, wenn die 
Zwangsvollstreckung für oder gegen den Frei
staat Bayern auf Grund einer vollstreckbaren Ur
kunde im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO oder 
auf Grund eines Vollstreckungstitels betrieben 
wird, der aus einem in den Nummern 1 bis 4 be
zeichnten gerichtlichen Verfahren (einschließlich 
eines Kostenfestsetzungsverfahrens) hervorge
gangen ist oder wenn der Freistaat Bayern in Ver
fahren der Zwangsversteigerung oder der 
Zwangsverwaltung kraft Gesetzes Beteiligter ist; 
als Verfahren der Zwangsvollstreckung gilt auch 
eine gegen einen der genannten Titel gerichtete 
Vollstreckungsgegenklage oder ein anderer mit 
einem Verfahren der Zwangsvollstreckung zu
sammenhängender Rechtsstreit, soweit sich die 
Anwendbarkeit der Vertretungsverordnung auf 
solche Verfahren nicht bereits aus den Nummern 
1 bis 4 ergibt,

9. vor dem Bundespatentgericht,

10. vor der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt.

(2) Von den Vorschriften dieser Verordnung blei
ben unberührt

1. Art. 21 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates 
Bayern, wonach der Präsident des Landtags den 
Freistaat Bayern in Rechtsstreitigkeiten der Land
tagsverwaltung vertritt,

2. Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über den Senat in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1966 
(GVB1 S. 99), wonach der Präsident des Senats den 
Freistaat Bayern in Rechtsstreitigkeiten der 
Senatsverwaltung vertritt,

3. (weggefallen)

4. die Zuständigkeit der staatlichen Forstämter in den 
in Art. 22 Abs. 3 des Forststrafgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 14. September 1970 
bestimmten Fällen,

5. die Rechte und Pflichten, die nach der Verwal
tungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960 (BGBl I 
S. 17) und der Verordnung über den Vertreter des 
öffentlichen Interesses vor den Gerichten der Ver
waltungsgerichtsbarkeit vom 4. November 1975 
(GVB1 S. 352) der Landesanwaltschaft obliegen, 
insbesondere die Befugnis, den Staat als Beklagten, 
Widerkläger und als Hoheitsträger Beigeladenen 
zu vertreten, soweit es sich nicht um die in § 1 
Abs. 1 Nr. 3 Buchst, b, c und d und § 1 Abs. 1 Nr. 8 
dieser Verordnung erwähnten Verfahren handelt,

6. die Zuständigkeiten der Finanzämter zur Geltend
machung und Verfolgung von Abgabenforderun
gen im Konkursverfahren und im Vergleichsver
fahren zur Abwendung des Konkurses sowie bei 
Pfändung eines Steuererstattungs- oder Steuerver
gütungsanspruchs (§ 46 Abgabenordnung vom 16. 
März 1976, BGBl I S. 613),

7. Art. 61 des Gesetzes Nr. 59 der Militärregierung 
über Rückerstattung feststellbarer Vermögensge
genstände vom 10. November 1947 (GVB1 S. 221), 
wonach das Staatsministerium der Finanzen den 
Freistaat Bayern in Rückerstattungsverfahren ver
tritt. Das Staatsministerium der Finanzen ist er
mächtigt, die Vertretung in Rückerstattungsver
fahren ganz oder teilweise auf Bezirksfinanzdirek
tionen zu übertragen,

8. die Zuständigkeit der Finanzämter vor den Gerich
ten der Finanzgerichtsbarkeit in allen in § 1 Abs. 1 
Nr. 4 nicht genannten Verfahren,

9. die Vertretung vor dem Bundesverfassungsgericht 
und dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof in 
allen in § 1 Abs. 1 Nr. 5 nicht genannten Verfahren.

Zweiter Abschnitt

Vertretung vor 
den ordentlichen Gerichten, 

den Gerichten für Arbeitssachen, 

den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit, 
dem Bundesverfassungsgericht, 

dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, 

dem Bundespatentgericht und 
der Schiedsstelle beim Deutschen Patentamt

§2

Allgemeine Vertretungsbehörden

(1) Vor den ordentlichen Gerichten, den Gerichten 
für Arbeitssachen und den Gerichten der Verwal
tungsgerichtsbarkeit wird der Freistaat Bayern, 
soweit sich aus diesem Abschnitt nichts Abweichen
des ergibt, durch das Staatsministerium der Finanzen 
und die Bezirksfinanzdirektionen Ansbach, Augs
burg, München, Regensburg und Würzburg als allge
meine Vertretungsbehörden vertreten. Satz 1 gilt 
sinngemäß für die Vertretung des Freistaates Bayern 
in Verfahren der Zwangsvollstreckung im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 8 dieser Verordnung.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen ist allge
meine Vertretungsbehörde

1. wenn Ausgangsbehörde eine oberste Staatsbehörde 
ist,

2. in Entschädigungsverfahren (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst, e) vor dem Bundesgerichtshof (Entschädi
gungssenat) mit Ausnahme des Beschwerdever
fahrens, wenn der Freistaat Bayern Beschwerde
gegner ist.

(3) Im übrigen sind die in Absatz 1 bezeichneten 
Bezirksfinanzdirektionen allgemeine Vertretungsbe
hörden.

(4) Die Bezirksfinanzdirektion München ist allge
meine Vertretungsbehörde

1. für alle Entschädigungsverfahren vor dem Landge
richt (Entschädigungskammer), vor dem Oberlan
desgericht (Entschädigungssenat) und in Be
schwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof 
(Entschädigungssenat), wenn der Freistaat Bayern 
Beschwerdegegner ist,

2. für alle Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Bezirks
finanzdirektion München und die Finanzämter ge
mäß § 2 der Zweiten Verordnung über die Einrich
tung der Landesfinanzbehörden in Bayern vom 23. 
Dezember 1957 (GVB1 1958 S. 1) als Ausgangsbe
hörden im Vollzug des Gesetzes Nr. 52 der Militär
regierung über die Sperre und Überwachung von 
Vermögen, des Gesetzes zur Befreiung von Natio
nalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 
(BayBS III S. 223) und der Einziehungsverordnung 
vom 23. November 1948 (BayBS III S. 237) tätig ge
worden sind,

3. für alle Rechtsstreitigkeiten vor dem Bundespa
tentgericht,

4. für alle Verfahren vor der Schiedsstelle beim Deut
schen Patentamt und für alle Rechtsstreitigkeiten 
nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz.
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§3

örtliche Zuständigkeit, Ausgangsbehörde

(1) Soweit die örtliche Zuständigkeit der Vertre
tungsbehörde nicht aus § 2 folgt, bestimmt sie sich 
nach dem Sitz der Ausgangsbehörde.

(2) Ausgangsbehörde ist die Behörde, aus deren 
Verhalten der für oder gegen den Freistaat Bayern 
erhobene Anspruch hergeleitet wird. In den übrigen 
Fällen ist Ausgangsbehörde diejenige Behörde, in de
ren Zuständigkeitsbereich der geltend zu machende 
Anspruch entstanden ist.

(3) Werden aus derm Verhalten einer staatlichen 
Volksschule oder Sondervolksschule Ansprüche für 
oder gegen den Freistaat Bayern hergeleitet, so ist 
das zuständige Staatliche Schulamt Ausgangsbe
hörde.

(4) Die Präsidien der Bayerischen Polizei sind Aus
gangsbehörden auch für Ansprüche, die für oder ge
gen den Freistaat Bayern aus dem Verhalten der 
ihnen nachgeordneten Dienststellen hergeleitet wer
den.

(5) Die gemäß Art. 96 des Bayerischen Beamtenge
setzes auf den Freistaat Bayern übergehenden Scha
densersatzansprüche werden von den Bezirksfinanz
direktionen Ansbach, Augsburg, München, Regens
burg und Würzburg als Ausgangsbehörden geltend 
gemacht. Örtlich zuständig ist die nach der Belegen- 
heit der Pensionsfestsetzungsbehörde des verletzten 
Beamten oder Ruhestandsbeamten zuständige Be
zirksfinanzdirektion.

(6) Werden aus dem Verhalten einer nichtstaat
lichen Behörde oder Stelle Ansprüche für oder gegen 
den Freistaat Bayern hergeleitet, so ist Ausgangsbe
hörde die aufsichtführende staatliche Behörde. Bei 
den Universitäten in ihrer Eigenschaft als Körper
schaften des öffentlichen Rechts sind Ausgangsbe
hörden diese Hochschulen in ihrer Eigenschaft als 
Staatsbehörden.

§4

Vertretung des Freistaates Bayern 
durch Justizbehörden in besonderen Fällen aus dem 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz

(1) Der Freistaat Bayern wird vor den ordentlichen 
Gerichten vertreten

1. in Rechtsstreitigkeiten über Entschädigungen nach 
dem Gesetz über die Entschädigung für Strafver
folgungsmaßnahmen

durch die Staatsanwaltschaft bei dem Bayeri
schen Obersten Landesgericht, sofern dieses Ge
richt über die Entschädigungspflicht entschieden 
hat, im übrigen durch die Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht, in dessen Geschäftsbe
reich die Entscheidung über die Entschädigungs
pflicht ergangen ist,

2. in Verfahren, in denen der aus einer Straftat dem 
Freistaat Bayern erwachsene vermögensrechtliche 
Anspruch, bei dem eine Justizbehörde Ausgangs
behörde ist, im Strafverfahren geltend gemacht 
werden soll (§§ 403 ff. StPO), einschließlich der 
Zwangsvollstreckung

durch die zur Strafverfolgung zuständige Staats
anwaltschaft,

3. in Verfahren, die hervorgehen

a) aus der Beschlagnahme einzelner Gegenstände, 
anderer Vermögensvorteile oder des Vermögens 
nach Vorschriften der Strafprozeßordnung, 
soweit nicht ein Fall der Nummer 4 Buchst, b 
gegeben ist,

b) aus Sicherheitsleistungen nach Vorschriften der 
Strafprozeßordnung, soweit nicht ein Fall der 
Nummer 4 Buchst, c gegeben ist, 

sowie in Arrestverfahren nach § llld StPO

durch die zur Strafverfolgung zuständige 
Staatsanwaltschaft,

4. in Verfahren, die hervorgehen

a) aus der zwangsweisen Beitreibung von Vermö
gensstrafen, die in Strafverfahren verhängt 
worden sind, und der zusammen mit ihnen ein
zuziehenden Kosten,

b) aus der Durchführung der in Strafverfahren 
rechtskräftig angeordneten Einziehung, Ver
fallserklärung oder Unbrauchbarmachung von 
Sachen oder der rechtskräftigen Anordnung 
eines Fahrverbots,

c) aus Sicherheitsleistungen im Rahmen der Straf
vollstreckung,

durch die zuständige Strafvollstreckungsbehörde,

5. in Verfahren,

a) für die nach der Justizbeitreibungsordnung die 
Gerichte zuständig sind, mit Ausnahme der in § 8 
Abs. 1 JBeitrO aufgeführten Verfahren,

b) die aus der zwangsweisen Beitreibung von Ver
mögensstrafen, die nicht in Strafverfahren ver
hängt worden sind, und der mit ihnen einzuzie
henden Kosten hervorgehen,

durch die Gerichtskasse,

6. in Verfahren, die betreffen

a) die Wertfestsetzung,

b) die der Staatskasse gebührenden oder zur Last 
fallenden Kosten und kostenrechtlichen Ent
schädigungen aller Art, auch wenn Einwendun
gen nach § 8 Abs. 1 JBeitrO geltend gemacht 
werden,

c) die Festsetzung von Kosten für oder gegen die 
Staatskasse,

d) die Anfechtung von Verwaltungsakten, die im 
Bereich der Justizverwaltung beim Vollzug von 
Kostenvorschriften ergehen,

vor den Amts- und Landgerichten und bei der An
fechtung ihrer Entscheidungen auch vor den höhe
ren Gerichten durch den Bezirksrevisor bei dem 
Landgericht oder bei dem Amtsgericht, soweit dort 
ein solcher bestellt ist,

im übrigen durch den Bezirksrevisor bei dem 
Oberlandesgericht,

7. in Verfahren nach §§ 23 ff. EGGVG

durch den Generalstaatsanwalt bei dem Oberlan
desgericht.

(2) In Verfahren nach §§ 109 ff. StVollzG wird das 
Staatsministerium der Justiz, soweit es nach § 111 
StVollzG Beteiligter des gerichtlichen Verfahrens ist, 
durch den Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandes
gericht vertreten.

(3) Die Vertretungsbefugnis nach Absatz 1 Nrn. 3 
bis 6 umfaßt nicht die Vertretung in gerichtlichen 
Verfahren, in denen ein Schadensersatzanspruch gel
tend gemacht wird.

(4) Das Staatsministerium der Justiz kann im Ein
zelfall die Vertretung selbst übernehmen oder sie 
einer anderen Behörde oder einem anderen Beamten 
seines Geschäftsbereichs übertragen. § 15 Abs. 3 ist 
sinngemäß anzuwenden.
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§ 4a

Vertretung des Freistaates Bayern 
in Verfahren kostenrechtlicher Art 
vor den Gerichten für Arbeitssachen

Vor den Gerichten für Arbeitssachen wird die 
Staatskasse in Verfahren kostenrechtlicher Art (ins
besondere bei der Wertfestsetzung, der Festsetzung 
von Kosten für und gegen den Fiskus, bei der Fest
setzung von Entschädigungen nach dem Gesetz über 
die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen 
und dem Gesetz über die Entschädigung der ehren
amtlichen Richter) durch den Prüfungsbeamten beim 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung ver
treten.

§ 4b

Vertretung des Freistaates Bayern 
in Verfahren kostenrechtlicher Art 

vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit

Vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit wird 
die Staatskasse in Verfahren kostenrechtlicher Art 
(insbesondere bei der Wertfestsetzung, bei der Fest
setzung von Entschädigungen nach dem Gesetz über 
die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen 
und dem Gesetz über die Entschädigung der ehren
amtlichen Richter) durch den Leiter der Präsidialge
schäftsstelle bei dem Finanzgericht vertreten.

§ 4c

Vertretung des Freistaates Bayern 
in Verfahren kostenrechtlicher Art 
vor dem Bundesverfassungsgericht und 
dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof

Vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Baye
rischen Verfassungsgerichtshof wird die Staatskasse 
in Verfahren kostenrechtlicher Art (insbesondere bei 
der Festsetzung von Kosten und Auslagen) durch das 
Staatsministerium der Finanzen vertreten.

§5

Vertretung des Freistaates Bayern 
als Drittschuldner und 

als Vertreter eines Drittschuldners 
bei Forderungspfändungen

(1) Als Drittschuldner wird der Freistaat Bayern 
bei Zustellung eines Pfändungs- und Uberweisungs
beschlusses (§§ 829 ff. ZPO), bei Zustellung einer Be
nachrichtigung nach § 845 ZPO und bei Abgabe der 
in § 840 ZPO vorgesehenen Erklärungen vertreten

a) bei der Pfändung von Besoldungs- und Versor
gungsansprüchen durch den Leiter der Landesbe
soldungsstelle, der die Abrechnung der Bezüge 
obliegt,

b) bei der Pfändung von Lohnansprüchen der Wald
arbeiter durch den Leiter des EDV-Planungssta- 
bes im Staatsministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten,

c) bei der Pfändung von Lohnansprüchen der Stra
ßenbauarbeiter durch den Leiter der Zentralen 
Lohnstelle der zuständigen Autobahndirektion,

d) bei der Pfändung sonstiger Geldforderungen 
durch den Leiter der Kasse, der die Auszahlung 
der Forderung obliegt.

(2) Die nach Absatz 1 zuständige Stelle benachrich
tigt die anordnende Stelle von der Zustellung. In Fäl
len, in denen der Rechtsbestand der Forderung gegen 
den Freistaat Bayern zweifelhaft ist oder sonst Be
denken gegen die Auszahlung bestehen, ist die Ent
scheidung der zuständigen Prozeßvertretungsbe
hörde einzuholen.

(3) Als Vertreter eines Drittschuldners wird der 
Freistaat Bayern bei Zustellung eines Pfändungs
und Überweisungsbeschlusses (§§ 829 ff. ZPO), bei 
Zustellung einer Benachrichtigung nach § 845 ZPO 
und bei Abgabe der in § 840 ZPO vorgesehenen Er
klärungen vertreten

a) bei der Pfändung von Versorgungsbezügen nach 
dem Bundesgesetz zu Art. 131 GG und nach dem 
Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes durch den Leiter der 
Landesbesoldungsstelle Regensburg,

b) bei der Pfändung sonstiger Geldforderungen 
durch die Behörde, die die Auszahlung der Lei
stung anordnet.

Absatz 2 Satz 2 gilt sinngemäß.

§6

Vertretung des Freistaates Bayern 
als Drittschuldner und 

als Vertreter eines Drittschuldners 
bei Pfändungen von Ansprüchen auf Herausgabe 

oder Leistung körperlicher Sachen

(1) Wird der Freistaat Bayern gemäß § 846 ZPO als 
Drittschuldner von Ansprüchen auf Herausgabe oder 
Leistung körperlicher Sachen in Anspruch genom
men, so wird er in den in § 5 Abs. 1 genannten Fällen 
vertreten

1. durch die Hinterlegungsstelle, wenn die Sache 
nach der Hinterlegungsordnung vom 10. März 1937 
(RGBl I S. 285) hinterlegt ist,

2. durch die verwahrende Stelle in Fällen anderer 
amtlicher Verwahrung,

3. in allen sonstigen Fällen durch die Behörde, aus 
deren Verhalten der Anspruch auf Herausgabe 
oder Leistung der Sache hergeleitet wird.

Satz 1 gilt sinngemäß, wenn der Freistaat Bayern 
einen Drittschuldner vertritt.

(2) Die in Absatz 1 Nrn. 1 und 3 genannten Stellen 
benachrichtigen nach Zustellung eines Pfändungs
und Überweisungsbeschlusses oder nach Zustellung 
der Benachrichtigung von einer bevorstehenden 
Pfändung die Stelle, bei der sich die Sache befindet, 
auf dem schnellsten Weg von der Zustellung; in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Stelle zu benach
richtigen, die über die Fortdauer der amtlichen Ver
wahrung zu entscheiden hat.

Dritter Abschnitt

Vertretung
vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 

§7

Allgemeine Vertretungsbehörden

(1) In Verfahren vor den Gerichten der Sozialge
richtsbarkeit wird der Freistaat Bayern unbeschadet 
der §§ 7a bis 12 dieser Verordnung durch die in § 2 
Abs. 1 bezeichneten Bezirksfinanzdirektionen als all
gemeine Vertretungsbehörden vertreten, örtlich zu
ständig ist die Bezirksfinanzdirektion, in deren Be
zirk die Ausgangsbehörde ihren Sitz hat.

(2) In den in Absatz 1 bezeichneten Streitigkeiten, 
die beim Bayerischen Landessozialgericht und beim 
Bundessozialgericht anhängig sind, wird der Frei
staat Bayern durch die Bezirksfinanzdirektion Mün
chen als allgemeine Vertretungsbehörde vertreten; 
zur Einlegung von Rechtsmitteln sind auch die übri
gen Bezirksfinanzdirektionen ermächtigt.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für die 
Vertretung des Freistaates Bayern in Verfahren der 
Zwangsvollstreckung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 8 
dieser Verordnung.

§ 7a

Vertretung des Freistaates Bayern 
in Verfahren kostenrechtlicher Art

In Verfahren kostenrechtlicher Art (insbesondere 
bei der Festsetzung der Entschädigungen nach dem 
Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen und nach dem Gesetz über die Ent
schädigung der ehrenamtlichen Richter) wird die 
Staatskasse durch den Prüfungsbeamten beim Baye
rischen Landessozialgericht vertreten.

§8

Vertretung in Streitigkeiten 
nach § 54 des Sozialgerichtsgesetzes

(1) In den in § 54 Abs. 1 und 2 des Sozialgerichtsge
setzes bezeichneten Streitigkeiten wird der Freistaat 
Bayern, unbeschadet der §§ 9 bis 12 dieser Verord
nung, durch die Behörde vertreten, die den angefoch
tenen Verwaltungsakt erlassen hat oder von der der 
Erlaß eines Verwaltungsakts begehrt wird.

(2) In den in § 54 Abs. 3 des Sozialgerichtsgesetzes 
bezeichneten Streitigkeiten wird der Freistaat 
Bayern durch die Aufsichtsbehörde vertreten, die die 
Anordnung erlassen hat.

(3) Die zuständige oberste Staatsbehörde kann im 
Einzelfall die Vertretung selbst übernehmen oder 
einer anderen Behörde ihres Geschäftsbereichs über
tragen. § 15 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.

§9

Vertretung in Streitigkeiten in Angelegenheiten 
des Landesentschädigungsamtes

In Angelegenheiten des Landesentschädigungsam
tes, die die Wiedergutmachung betreffen, wird der 
Freistaat Bayern durch die Bezirksfinanzdirektion 
München vertreten.

§ 10

(weggefallen)

§ 11

Vertretung in Streitigkeiten in Angelegenheiten 
der Staatlichen Ausführungsbehörde 

für Unfallversicherung

In Angelegenheiten der Staatlichen Ausführungs
behörde für Unfallversicherung wird der Freistaat 
Bayern durch diese Behörde vertreten.

§ 12

Vertretung in Angelegenheiten 
der Kriegsopfer- und Soldatenversorgung, 
in Impfschadensangelegenheiten sowie 
in Streitigkeiten im Sinne des § 3 Abs. 6 des 

Schwerbehindertengesetzes und 
im Sinne des § 7 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten

In Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung 
(§ 71 Abs. 5 des Sozialgerichtsgesetzes), in Angelegen
heiten des Dritten Teils des Soldatenversorgungsge
setzes, in Impfschadensangelegenheiten (§§ 51 bis 54 
Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes), in Streitigkeiten 
im Sinne des § 3 Abs. 6 des Schwerbehindertengeset
zes und in Streitigkeiten im Sinne des § 7 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Ge
walttaten wird der Freistaat Bayern durch das Lan
desversorgungsamt Bayern vertreten.

§13

Vertretung in Fällen der Beiladung 
nach § 75 des Sozialgerichtsgesetzes

Im Falle der Beiladung des Freistaates Bayern 
nach § 75 des Sozialgerichtsgesetzes gelten die §§ 7 
bis 12 entsprechend.

Vierter Abschnitt 

§ 14

Vertretung vor Schiedsgerichten

In schiedsgerichtlichen Verfahren wird der Frei
staat Bayern durch die Behörde vertreten, die zur ge
richtlichen Vertretung berufen wäre, wenn eine 
schiedsgerichtliche Zuständigkeit nicht gegeben 
wäre.

Fünfter Abschnitt 

§ 15

Übernahme und Übertragung der Vertretung

(1) Soweit nach dieser Verordnung eine Bezirksfi
nanzdirektion Vertretungsbehörde ist, kann das 
Staatsministerium der Finanzen die Vertretung im 
Einzelfall übernehmen oder einer anderen Behörde 
übertragen. Einer obersten Staatsbehörde darf die 
Vertretung nur mit ihrer Zustimmung übertragen 
werden.

(2) Soweit nach dieser Verordnung das Staatsmini
sterium der Finanzen Vertretungsbehörde ist, gilt 
Absatz 1 für die Übertragung der Vertretung ent
sprechend. Ist eine oberste Staatsbehörde Ausgangs
behörde, so bedarf die Übertragung ihrer Zustim
mung.

(3) Wird die Vertretung nach den Absätzen 1 und 2 
übernommen oder übertragen, so sind hiervon die 
nach dieser Verordnung zuständige Vertretungsbe
hörde, die an dem Verfahren Beteiligten und, wenn 
ein Rechtsstreit bereits anhängig ist, auch das Ge
richt zu verständigen.

Sechster Abschnitt

Abhilf everfahren

§ 16

Gesetzliche Grundlage

(1) Nach Art. 2 des Gesetzes zur Ausführung der 
Reichs-Zivilprozeßordnung und Konkursordnung 
vom 23. Februar 1879 (BayBS III S. 143) können An
sprüche gegen den Freistaat Bayern vor den ordent
lichen Gerichten und den Gerichten für Arbeitssa
chen erst dann verfolgt werden, wenn der Beteiligte 
sich an die zunächst zuständige höhere Verwaltungs
stelle um Abhilfe gewendet und entweder einen ab
schlägigen oder innerhalb sechs Wochen keinen Be
scheid erhalten hat.

(2) Eines Abhilfeverfahrens bedarf es nicht

1. bei einem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung (Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes),

2. wenn Ausgangsbehörde eine oberste Staatsbehörde 
ist,

3. in den Fällen, in denen der Präsident des Landtags 
oder der Präsident des Senats den Freistaat Bayern 
vertritt (§ 1 Abs. 2 Nrn. 1 und 2),

4. bei Rechtsstreitigkeiten nach §§ 4 und 13 des Kün
digungsschutzgesetzes in der Fassung vom 25. 
August 1969 (BGBl I S. 1317),
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5. bei Rechtsstreitigkeiten über Entschädigungen 
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Straf
verfolgungsmaßnahmen vom 8. März 1971 (BGBl I
S. 157),

6. bei Rechtsstreitigkeiten, in denen nicht ein An
spruch gegen den Freistaat Bayern gerichtlich ver
folgt, sondern ein vom Freistaat Bayern erhobener 
Anspruch abgewehrt wird, z. B. durch Widerklage,

7. bei Beweissicherungsanträgen (§§ 485 ff. ZPO).

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 beteiligt die 
Ausgangsbehörde das Staatsministerium der Finan
zen an etwaigen außergerichtlichen Vergleichsver
handlungen; § 17 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§17
Abhilfegesuch, Abhilfebehörde und Abhilfebescheid

(1) Ansprüche gegen den Freistaat Bayern, über die 
eine gütliche Einigung nicht erzielt werden konnte 
und die gerichtlich verfolgt werden sollen, sind vor
her zur Durchführung des Abhilfeverfahrens durch 
ein bei der Ausgangsbehörde einzureichendes Abhil
fegesuch geltend zu machen. Das Abhilfegesuch soll 
schriftlich in doppelter Fertigung eingereicht oder zu 
Protokoll der Ausgangsbehörde erklärt werden, 
einen bestimmten Antrag enthalten und die an
spruchsbegründenden Tatsachen angeben.

(2) Die Ausgangsbehörde bestätigt den Eingang des 
Abhilfegesuchs. Die Bestätigung hat eine Belehrung 
darüber zu enthalten, daß nach Art. 2 des Ausfüh
rungsgesetzes zur Reichs-Zivilprozeßordnung und 
Konkursordnung der geltend gemachte Anspruch 
erst dann gerichtlich verfolgt werden kann, wenn der 
Antragsteller einen abschlägigen oder innerhalb 
sechs Wochen seit Eingang des Gesuchs keinen Be
scheid erhalten hat; diese Belehrung kann unterblei
ben, wenn die Ausgangsbehörde den Antragsteller 
bereits bei einer mündlichen oder schriftlichen Ab
lehnung des geltend gemachten Anspruchs entspre
chend belehrt hat. Die Ausgangsbehörde hat, sofern 
sie nicht dem Anspruch im Rahmen ihrer Zuständig
keit stattgibt, unter Beifügung der erforderlichen 
Unterlagen das Abhilfegesuch binnen zwei Wochen 
seit Eingang unter eingehender Berichterstattung 
zur Sach- und Rechtslage der zunächst Vorgesetzten 
Verwaltungsbehörde (Abhilfebehörde) vorzulegen. 
Bei Schulen ist die nach der Belegenheit der Schule 
zuständige Regierung Abhilfebehörde. Im Bereich 
der Polizei ist das Bayerische Polizeiverwaltungsamt 
Abhilfebehörde, soweit es nicht Ausgangsbehörde ist. 
Bei Justizvollzugsanstalten im Oberlandesgerichts
bezirk München ist der Generalstaatsanwalt bei dem 
Oberlandesgericht München, bei den übrigen Justiz
vollzugsanstalten ist der Generalstaatsanwalt bei 
dem Oberlandesgericht Nürnberg Abhilfebehörde.

(3) Die Abhilfebehörde entscheidet über das Abhil
fegesuch nach Beteiligung der zuständigen Vertre
tungsbehörde oder, wenn die Abhilfebehörde eine 
oberste Staatsbehörde ist, nach Beteiligung des 
Staatsministeriums der Finanzen. Die Beteiligung 
kann unterbleiben in rechtlich einfach gelagerten 
Fällen, deren Streitwert 5000 DM nicht übersteigt.

(4) Der Bescheid der Abhilfebehörde (Abhilfebe
scheid) ist zu begründen. Ablehnende Bescheide 
haben eine Belehrung darüber zu enthalten, welche 
Behörde den Freistaat Bayern bei der gerichtlichen 
Geltendmachung des abgelehnten Anspruchs ver
tritt. Die Abhilfebehörde übersendet eine Zweit
schrift des Abhilfebescheids der zuständigen Vertre
tungsbehörde.

(5) Ist die Ausgangsbehörde ausnahmsweise nicht 
in der Lage, binnen zwei Wochen seit Eingang des 
Abhilfegesuchs einen abschließenden Bericht zu er

statten (Absatz 2 Satz 3), so erstattet sie der Abhilfe
behörde einen Zwischenbericht. Kann die Entschei
dung der Abhilfebehörde nicht binnen sechs Wochen 
seit Einreichung des Gesuchs ergehen, so erteilt die 
Abhilfebehörde dem Antragsteller einen Zwischen
bescheid.

(6) Wird das Abhilfegesuch unmittelbar bei der Ab
hilfebehörde eingereicht, so trifft diese die in Ab
satz 2 Sätze 1 und 2 genannten Maßnahmen und 
übersendet das Gesuch der Ausgangsbehörde mit 
dem Ersuchen, nach Absatz 2 Satz 3 zu verfahren.

Siebenter Abschnitt

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§18‘)

§ 192)

Inkrafttreten und Aufhebung von Vorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 1959 in Kraft. 
Auf Abhilfeverfahren und gerichtliche Verfahren, 
die bis zu diesem Zeitpunkt anhängig geworden sind, 
bleiben bis zu ihrem Abschluß die bisherigen Vor
schriften anwendbar.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 2 treten mit 
Wirkung vom 1. April 1959 außer Kraft:

1. die Bekanntmachung über die Vertretung des 
Bayerischen Staates als Drittschuldner bei Forde
rungspfändungen vom 11. November 1933 (BayBS 
IIIS. 597),

2. die Verordnung über die Vertretung des Bayeri
schen Staates in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
und in Parteistreitigkeiten der Verwaltungsge
richtsbarkeit sowie über das Abhilfeverfahren vom
8. August 1950 (BayBS III S. 594),

3. die Bekanntmachung über die Übertragung von 
Aufgaben an das Bayerische Landesamt für Ver
mögensverwaltung und Wiedergutmachung vom 
2. Oktober 1950 (BayBS III S. 593) in der Fassung des 
§ 4 Abs. 2 der Zweiten Verordnung über die Ein
richtung der Landesfinanzbehörden in Bayern vom 
23. Dezember 1957 (GVB1 1958 S. 1),

4. die Verordnung über die Vertretung des Bayeri
schen Staates in Verfahren über vermögensrecht
liche Ansprüche aus dem Beamtenverhältnis vom 
17. September 1951 (BayBS III S. 596),

5. die Verordnung über die Vertretung des Freistaa
tes Bayern vor den Gerichten der Sozialgerichts
barkeit vom 29. März 1954 (BayBS III S. 597),

6. die Verordnung über die Vertretung des Freistaa
tes Bayern im Geschäftsbereich des Staatsministe
riums der Justiz vom 30. November 1956 (BayBS III 
S. 212) in der Fassung der Verordnung vom 22. Fe
bruar 1958 (GVB1. S. 30),3)

7. § 5 der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Organisation und Zuständigkeit der Ent
schädigungsorgane und über das Verwaltungsver
fahren vor den Entschädigungsbehörden (Organi
sationsverordnung — OVO — BEG/56) vom 28. De
zember 1956 (GVB1 1957 S. 2),

8. Ziff. 5 der Bekanntmachung zum Vollzug des Er
stattungsgesetzes im Bereich der bayerischen Lan
desverwaltung vom 29. Juni 1938 (BayBS III S. 417).

') Nicht abgedruckt. Durch § 18 wurde die — inzwischen 
aufgehobene — Verordnung über das Verfahren in Dienst
unfallsachen vom 24. Juli 1956 geändert.

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung 
in der ursprünglichen Fassung vom 18. Februar 1959 
(GVB1 S. 97). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spä
teren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Ände
rungsvorschriften.

ä) Die zunächst aufrechterhaltenen § 3 Abs. 1 und § 4 Satz 1 
dieser Verordnung wurden durch Verordnung vom 11. De
zember 1961 (GVB1 S. 263) aufgehoben.
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 

Gebühren und Auslagen für die Inanspruch 
nähme des Staatlichen Prüfamtes für das 

Textilgewerbe Münchberg 

Vom 9. Februar 1977

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Nr. 1 des Kostengeset
zes erläßt das Bayerische Staatsministerium für Un
terricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Baye
rischen Staatsministerium der Finanzen folgende 
Verordnung:

§1

§ 3 Abs. 1 der Verordnung über die Gebühren und 
Auslagen für die Inanspruchnahme des Staatlichen 
Prüfamtes für das Textilgewerbe Münchberg vom 
13. Dezember 1972 (GVB1 S. 506) erhält folgende Fas
sung:

„(1) Die Höhe der Grundgebühr bemißt sich nach 
der für die Leistung aufgewendeten Zeit. Die Gebühr 
beträgt je Stunde

1. für Beamte des höheren Dienstes und 
vergleichbare Angestellte

2. für Beamte des gehobenen Dienstes 
und vergleichbare Angestellte

3. für Beamte des mittleren Dienstes 
und vergleichbare Angestellte

4. für sonstige Bedienstete

55 — DM,

45,— DM,

35,— DM, 

25,— DM.

Jede angefangene Halbstunde wird mit 50 v. H. der 
vorgesehenen Stundensätze berechnet.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 1977 in Kraft. 

München, den 9. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Hans Maier, Staatsminister

Verordnung
zu Art. 13 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung 

des Bundessozialhilfegesetzes 
und zu Art. 8 Abs. 4 des Gesetzes zur 
Durchführung der Kriegsopferfürsorge 

Vom 10. Februar 1977

Auf Grund des Art. 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus
führung des Bundessozialhilfegesetzes (AGBSHG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Oktober 
1976 (GVB1 S. 455) und des Art. 8 Abs. 4 des Gesetzes 
zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge 
(DG-KOF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Februar 1974 (GVB1 S. 124), geändert durch Gesetz 
vom 4. Juni 1974 (GVB1 S. 245), erläßt das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit den Staatsministerien des Innern und für Arbeit 
und Sozialordnung folgende Verordnung:

§ 1

(1) Der Ausgleich nach Art. 13 Abs. 1. AGBSHG und 
Art. 8 Abs. 4 DG-KOF wird für jedes Jahr festgesetzt. 
Dem Ausgleich werden die für das Vorjahr errechne- 
ten Steuerkraftzahlen der im Bezirk gelegenen Ge
meinden und gemeindefreien Gebiete und die im 
Vorjahr geleisteten Aufwendungen gemäß Absatz 2 
unter Abzug der damit zusammenhängenden Ein
nahmen zugrunde gelegt.

(2) In den Ausgleich werden Aufwendungen der 
Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge einbezogen, 
die den Bezirken als überörtlichen Trägern der So
zialhilfe (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 AGBSHG) und als über
örtlichen Trägern der Kriegsopferfürsorge (Art. 2 
Abs. 2 DG-KOF) erwachsen, sowie Aufwendungen, 
die den Bezirken nach Art. 10 des Verwahrungsgeset
zes vom 30. April 1952 (BayBS I S. 435), geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 1970 (GVB1 S. 302), entstehen. Dazu 
gehören nicht der Zuschußbedarf für den laufenden 
Betrieb eigener Einrichtungen der Bezirke und Dar
lehen, die nach § 10 Abs. 3 Satz 2 des Bundessozialhil
fegesetzes gewährt werden. Als Aufwendungen im 
Sinne von Satz 1 gelten auch die persönlichen und 
sächlichen Verwaltungskosten der Bezirke als über
örtliche Träger der Sozialhilfe und der Kriegsopfer
fürsorge.

§2

(1) Die Bezirke melden innerhalb von sechs Mona
ten nach dem Ende eines jeden Jahres dem Bayeri
schen Statistischen Landesamt auf Grund der Rech
nungslegung für das abgelaufene Jahr die in den 
Ausgleich einzubeziehenden Einnahmen und Aus
gaben. Änderungen, die sich bei der Feststellung oder 
Anerkennung der Rechnung ergeben, sind nachzu
melden. Sie werden bei der nächsten Berechnung des 
Ausgleichs berücksichtigt.

(2) Die Ausgleichsbeträge werden vom Bayerischen 
Statistischen Landesamt auf Grund der Meldungen 
der Bezirke und der für das Vorjahr ermittelten 
Steuerkraftzahlen der im Bezirk gelegenen Gemein
den und gemeindefreien Gebiete errechnet.

§3

(1) Die Auszahlung der Ausgleichsbeträge an die 
Bezirke veranlaßt das Staatsministerium der Finan
zen.

(2) Die Bezirke erhalten im Monat April Voraus
zahlungen in Höhe von 50 v. H. der zuletzt festgesetz
ten Ausgleichsbeträge; diese werden auf die Aus
gleichsbeträge angerechnet.

§4

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1977 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zu Artikel 13 
Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesso
zialhilfegesetzes (AGBSHG) und zu Artikel 8 Ab
satz 4 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegsop
ferfürsorge (DG-KOF) vom 1. August 1966 (GVB1 S. 
250) außer Kraft.

München, den 10. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
I. V. Albert Meyer, Staatssekretär
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Verordnung
zur Anpassung einer bewehrten Verordnung
aus dem Geschäftsbereich des Bayerischen
Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen an die Reform des 

Nebenstrafrechts 
Vom 11. Februar 1977

Auf Grund von Art. 7, 45 Abs. 1 Nr. 2, Art. 55 Abs. 1 
Satz 2 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes erläßt das Bayerische Staatsmi
nisterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
folgende Verordnung:

§ 1

§ 5 der Verordnung der Regierung von Oberbayern 
über das Naturschutzgebiet „Kühwampenmoor“, Lkr. 
Rosenheim, vom 2. Mai 1949 (StAnz Nr. 19) und Be
kanntmachung vom 19. April 1951 (BayBSVI I S. 17) 
erhält folgende Fassung:

„§ 5
Nach Art. 55 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit Art. 

52 des Bayerischen Naturschutzgesetzes vom 27. Juli 
1973 (GVB1 S. 473, ber. S. 562), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 1976 (GVB1 S. 294), kann mit 
Geldbuße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in 
besonders schweren Fällen mit Geldbuße bis zu fünf
zigtausend Deutsche Mark belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig einem Verbot des § 3 zuwi
derhandelt.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 16. März 1977 in Kraft. 

München, den 11. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen

Max S t r e i b 1, Staatsminister

Verordnung
zur Änderung der Ausbildungs- und

Prüfungsordnung zur Ausbildung staatlich 
geprüfter Wirtschafterinnen der Fachrichtung 

landwirtschaftliche Hauswirtschaft 
in Landwirtschaftsschulen 

Vom 15. Februar 1977

Auf Grund der Art. 5 Abs. 2, Art. 10 und 43 Abs. 1 
des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts
wesen vom 9. März 1960 (GVB1 S. 19), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juli 1974 (GVB1 S. 354), erläßt 
das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten folgende Verordnung:

§ 1

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung zur Aus
bildung staatlich geprüfter Wirtschafterinnen der 
Fachrichtung landwirtschaftliche Hauswirtschaft in 
Landwirtschaftsschulen vom 8. August 1972 (GVB1 
S. 384) wird, wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1;

b) in Absatz 1 (neu) Satz 1 werden nach dem Wort 
„Besuch“ die Worte „des ersten Semesters“ ein
gefügt;

c) es wird folgender neuer Absatz 2 angefügt:
„(2) Auf das Praktikum in einem hauswirt
schaftlichen Mittel- oder Großbetrieb kann ver
zichtet werden, wenn mindestens die doppelte 
Zeit hauswirtschaftlicher Berufstätigkeit nach
gewiesen wird.“

2. In § 12 Abs. 1 werden nach dem Wort „Deutschen“ 
die Worte „und dem Geschäftsverkehr“ eingefügt.

3. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13

(1) Die mündliche Prüfung umfaßt die Fächer

a) Berufs- und Arbeitspädagogik,
b) Sozial- und Berufskunde,

c) Ernährungslehre und Gesundheitspflege ein
schließlich Betriebshygiene.

(2) Die mündliche Prüfung dauert je Prüfungs
teilnehmerin und Prüfungsfach nicht länger als 
10 Minuten.

(3) Das Prüfungsgespräch führt die Lehrkraft, die 
in dem jeweiligen Prüfungsfach planmäßig Unter
richt gehalten hat. Mindestens ein weiterer Prüfer 
muß während der mündlichen Prüfung anwesend 
sein. Die Note ist in die Prüfungsliste einzutragen.“

4. § 14 erhält folgende Fassung:

„§ 14

(1) Die praktische Prüfung, für die 360 Minuten 
zur Verfügung stehen, umfaßt alle fachpraktischen 
Fächer. Sie muß neben der praktischen Arbeit auch 
eine Arbeitsanweisung und eine Arbeitsunterwei
sung sowie mindestens eine Berechnung (Kalorien-, 
Nährwert- oder Preisberechnung) enthalten.

(2) Die Aufgaben der praktischen Prüfung wer
den durch den Prüfungsausschuß festgelegt. Sie 
werden 48 Stunden vor Beginn der Prüfung durch 
Los verteilt. Im Los ist festzulegen, welche Hilfs
mittel benützt werden dürfen und wie viele Hilfs
kräfte für die Durchführung der Prüfungsaufgabe 
zur Verfügung stehen.

(3) Unmittelbar nach der Aufgabenzuteilung fer
tigen die Prüfungsteilnehmerinnen schriftlich in 
einer Bearbeitungszeit von 120 Minuten unter Auf
sicht einen Organisationsplan und die Arbeitszer
gliederung für die Unterweisung. Die Materialauf
stellung, die Berechnungen und die weiteren Vor
bereitungen in materieller und organisatorischer 
Hinsicht trifft die Prüfungsteilnehmerin selbstän
dig.

(4) Während der praktischen Prüfungsarbeit 
stellt die Lehrkraft, die im jeweiligen Fach plan
mäßig Unterricht erteilt hat, der Prüfungsteilneh
merin Fragen, die im Zusammenhang mit der Auf
gabe stehen. Dieses Prüfungsgespräch ist mitzube
werten. Während der praktischen Prüfung muß 
mindestens ein weiterer, vom Vorsitzenden be
stimmter Prüfer anwesend sein.

ir

(5) Die Festlegung der Prüfungsnoten in der 
praktischen Prüfung erfolgt durch den Prüfungs
ausschuß auf Vorschlag der Lehrkraft, die den Prü
fungsablauf beobachtet hat. Die Note für die Aus
führung der Arbeit und das Arbeitsergebnis gilt als 
Prüfungsnote für das jeweilige Praxisfach. Der 
Organisationsplan, die Arbeitszergliederung, die 
Materialaufstellung, die Berechnungen sowie die 
Arbeitsanweisung und die Arbeitsunterweisung 
sind gesondert zu bewerten. Das Ergebnis gilt als 
Prüfungsnote für das Fach Betriebspraktische 
Übungen.“

§2

Diese Verordnung tritt am 1. März 1977 in Kraft.

München, den 15. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten

Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung 
über Einfuhruntersuchungsstellen 

Vom 23. Februar 1977

Auf Grund des § 13 Abs. 3 des Fleischbeschaugeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Ok
tober 1940 (RGBl I S. 1463), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 2. September 1975 (BGBl I S. 2313), in 
Verbindung mit § 1 der Verordnung zum Vollzug des 
Fleischbeschaugesetzes vom 21. November 1974 
(GVB1 S. 774) erläßt das Bayerische Staatsministe
rium des Innern folgende Verordnung:

§1
Die Verordnung über Einfuhruntersuchungsstellen 
vom 1. September 1975 (GVB1 S. 308) wird wie folgt 
geändert:

In der Anlage wird folgende neue Nr. 15a eingefügt:

„15a Landkreis Lindau (Bodensee)
OABCDEFG“

— Beschauamt Lindau —

§2

Diese Verordnung tritt am 1. März 1977 in Kraft. 

München, den 23. Februar 1977

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Merk, Staatsminister

Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur vor
läufigen Regelung der Rechtsverhältnisse 

der Gesamthochschule Bamberg 
Vom 5. März 1977

Auf Grund des Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Errichtung der Gesamthochschule Bamberg vom 
25. Juli 1972 (GVB1 S. 296) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus fol
gende Verordnung:

§1
Die Verordnung zur vorläufigen Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Gesamthochschule Bamberg 
vom 29. November 1974 (GVB1 S. 794) wird wie folgt 
geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden das Wort „Sozialwissen
schaften“ sowie der Schrägstrich gestrichen;

b) in Nummer 5 entfällt der Punkt hinter dem 
Wort „Geographie“;

c) folgende neue Nummer 6 wird angefügt:

„6. Fachbereich Sozialwissenschaften.“

2. § 4 erhält folgende Fassung:

,.§4

Verteilung der Sitze für Professoren im Senat

(1) Die Fachbereiche wählen jeweils einen Pro
fessorenvertreter in den Senat, soweit in Absatz 2 
nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Fachbereiche Sozialwesen und Sozialwis
senschaften wählen gemeinsam 2 Professorenver
treter, wenn einem der Fachbereiche oder beiden 
Fachbereichen weniger als 4 Professoren angehö
ren. Entsprechendes gilt für die Wahl der Ver
treter der Fachbereiche Philologien sowie Ge
schichte und Geographie.

(3) Änderungen in der Zahl der den Fachberei
chen angehörenden Professoren bleiben während 
der laufenden Amtszeit des Senats unberücksich
tigt.“

3. § 5 Nr. 1 Buchst, c erhält folgende Fassung:

,,c) die Fachbereiche Sozialwissenschaften und So
zialwesen,“.

4. In § 7 Abs. 1 wird der Schrägstrich zwischen den 
Worten „Sozialwissenschaften“ und „Sozialwesen“ 
durch ein Komma ersetzt.

5. § 8 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bis zur Bildung der Fachbereichsräte nach § 7 
Abs. 1 werden deren Aufgaben von je einem Aus
schuß wahrgenommen.“

6. § 9 erhält folgende Fassung:

„§9
Berufungsausschüsse

(1) Bis zur Bildung der Fachbereichsräte nach 
§ 7 Abs. 1 nehmen deren Aufgaben im Berufungs
verfahren vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus eingesetzte Berufungsausschüsse wahr. 
Diesen obliegt insbesondere die Vorbereitung der 
Vorschlagslisten gemäß Art. 46 Abs. 3 BayHSchG. 
Jeder Professor des Fachbereichs ist vom Tag der 
Ernennung an Mitglied des entsprechenden Be
rufungsausschusses.

(2) In Fachbereichen, in denen ein Fachbereichs
rat gebildet ist, kann das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus einen Berufungsausschuß 
gemäß Absatz 1 einsetzen, soweit dies für die Ein
richtung eines neuen Studienganges erforderlich 
ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

7. In § 14 und § 18 wird der Schrägstrich zwischen den 
Worten „Sozialwissenschaften“ und „Sozialwesen“ 
jeweils durch ein Komma ersetzt.

§2

Diese Verordnung tritt am 20. März 1977 in Kraft.

München, den 5. März 1977

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Hans Maier, Staatsminister

Satzung
zur Änderung der Satzung 

des Bayerischen Versorgungsverbandes 

Vom 17. Februar 1977

Auf Grund des Art. 9 Abs. II des Gesetzes über das 
öffentliche Versicherungswesen vom 7. Dezember 
1933 (BayBS I S. 242), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Dezember 1976 (GVB1 S. 570), erläßt die 
Bayerische Versicherungskammer mit Zustimmung 
des Landesausschusses des Bayerischen Versor
gungsverbandes und mit Genehmigung des Bayeri
schen Staatsministeriums des Innern folgende Sat
zung:

§ 1

Die Satzung des Bayerischen Versorgungsverban
des in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Au
gust 1962 (GVB1 S. 226, ber. S. 236), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 18. Februar 1976 (GVB1 S. 53), 
wird wie folgt geändert:
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1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Pflichtmitglieder des Versorgungsverbandes 
sind die Gemeinden mit weniger als 100 000 
Einwohnern, die der Anmeldepflicht gemäß 
§§16 und 18 unterliegende Beamte oder Ange
stellte haben, sowie die Landkreise.“;

b) in Absatz 3 wird der Klammerzusatz „(§ 16 
Abs. 6)“ durch den Klammerzusatz „(§ 16 
Abs. 4) ersetzt.

2. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Endet eine Pflichtmitgliedschaft gemäß § 12 
Abs. 2 Buchst, a, so werden laufende Versorgungs
leistungen und Leistungen im Sinne des § 25 
Abs. 2, des § 26 Abs. 2 und des § 31 Abs. 3 erstattet, 
solange das ausgeschiedene Mitglied Umlage wei
terentrichtet. Zur Umlage wird der eineinhalbfa
che Betrag der Ersatzleistung herangezogen; im 
Einzelfall kann der Versorgungsverband diesen 
Betrag ermäßigen. N̂ch Versicherungsbeiträge 
gemäß § 31 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 werden auch 
ohne Weiterentrichtung von Umlage vergütet.“

3. In § 14 Abs. 2 Satz 2 wird das Zitat „§ 13 Abs. 1 
Nr. 1“ durch das Zitat „§ 13 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

4. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6;

b) der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4 und erhält 
folgende Fassung:

„(4) Personen, die das 45. Lebensjahr vollen
det haben, können neu nur angemeldet wer
den, wenn eine Alters-Ausgleichszahlung ge
leistet wird. Einer Neuanmeldung steht eine 
Wiederanmeldung gleich, wenn für den Wie
derangemeldeten Abfindungen oder Nachver
sicherungsbeiträge erstattet wurden oder 
wenn die freiwillige Mitgliedschaft seines frü
heren Dienstherrn geendet hat. Die Alters- 
Ausgleichszahlung wird in Form einer Umla
ge-Nachzahlung für die Zeit vom Beginn des 
46. Lebensjahres bis zum Beginn der laufenden 
Umlagezahlung erhoben. Die Umlage wird aus 
dem ruhegehaltfähigen Jahresdienstbezug zur 
Zeit der Anmeldung nach den jeweiligen Um
lagesätzen der vorangegangenen Geschäfts
jahre berechnet; maßgebend für den Beginn 
des der Berechnung zugrunde liegenden Zeit
raumes ist der auf die Vollendung des 45. Le
bensjahres folgende Tag. Hat ein Dritter sich 
an der künftigen Versorgungslast zu beteili
gen, so werden für die Berechnung der Alters- 
Ausgleichszahlung die dem Beteiligungsan
spruch zugrunde liegenden vollen Jahre auf die 
ausgleichspflichtige Zeit (Satz 3) angerech
net.“;

:) Absatz 6 (neu) erhält folgende Fassung:

„(6) Muß nach dem Gesundheitszustand des 
Anzumeldenden mit der Möglichkeit eines vor
zeitigen Eintritts des Versorgungsfalles ge
rechnet werden, so kann sich der Versorgungs
verband für diesen Fall eine Herabsetzung, un
ter den Voraussetzungen des Absatzes 4 auch 
einen Ausschluß der Ersatzleistung Vorbehal
ten. Der Vorbehalt wird nur dann wirksam, 
wenn der vorzeitige Eintritt des Versorgungs
falles überwiegend auf die bei der Anmeldung 
festgestellten gesundheitlichen Mängel zu
rückzuführen ist.“;

d) es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Absätze 4 bis 6 gelten nicht für Be
amte und versorgungsberechtigte Angestellte, 
die bisher bei einer Versorgungskasse ange
meldet waren, die dem Versorgungsverband 
die Gegenseitigkeit gewährleistet.“

5. § 18 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Alters-Ausgleichszahlung wird vom Beginn
des 56. Lebensjahres an berechnet.“

6. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Umlagepflichtig sind auch die vom Versor
gungsverband jährlich zu erstattenden laufen
den Versorgungsleistungen und Leistungen 
gemäß § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 2 und § 31 Abs. 3, 
soweit deren Summe bei dem einzelnen Mit
glied 25 v. H. der nach Absatz 1 umlagepflichti
gen Bezüge übersteigt; dies gilt nicht, soweit in 
neu eintretenden Versorgungsfällen noch Um
lage nach Absatz 1 zu zahlen ist. Unfallfürsor
geleistungen im Sinne des § 26 Abs. 1 sind nicht 
umlagepflichtig.“;

b) Satz 3 wird gestrichen.

7. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Nach den §§ 10, 11, 12 und 13 Abs. 2, nach 
§ 80 in Verbindung mit § 10 BeamtVG, nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 G 131 und nach § 8 
Abs. 1 Buchst, a und Abs. 2 SpkVergV als ruhe
gehaltfähig anrechenbare Dienst- und Vor
dienstzeiten sowie Dienstzeiten nach § 6 Be
amtVG, für die der Versorgungsverband Nach
versicherungsbeiträge erstattet hat, werden 
nur gegen Umlage-Nachzahlung für die Er
satzleistung anerkannt. Dies gilt nicht, wenn 
solche Zeiten von einer anderen Versorgungs
kasse, welche dem Versorgungsverband die 
Gegenseitigkeit gewährleistet, als berücksich
tigungsfähig anerkannt worden sind oder so
weit für solche Zeiten Leistungen aus den ge
setzlichen Rentenversicherungen auf die Ver
sorgungsleistungen anzurechnen sind.

(2) Alle sonstigen nach den gesetzlichen Be
stimmungen ruhegehaltfähigen Zeiten erkennt 
der Versorgungsverband ohne Umlage-Nach
zahlung für die Ersatzleistung an. Im Falle des 
§ 73 Abs. 2 G 131 hat das Mitglied neun Zehntel 
der ihm vom Rentenversicherungsträger er
statteten Arbeitnehmeranteile der seit dem 
1. April 1951 zu den Rentenversicherungen ge
leisteten Pflichtbeiträge an den Versorgungs
verband abzuführen. Entsprechendes gilt im 
Falle der Rückzahlung einer früher erhaltenen 
Abfindung nach § 88 Abs. 2 BeamtVG.

(3) Die Umlage nach Absatz 1 ist in Höhe des 
bei Eintritt des Versorgungsfalles vorausseh
baren Versorgungsmehraufwandes zu zahlen, 
der durch Berücksichtigung der genannten 
Zeiten für den Versorgungsverband entsteht. 
Der Versorgungsmehraufwand errechnet sich 
nach versicherungsmathematischen Grundsät
zen unter Einbeziehung künftiger jährlicher 
Erhöhungen entsprechend dem Durchschnitt 
der für beamtenrechtliche Versorgungsbezüge 
ohne Ortszuschlag in den letzten fünf Kalen
derjahren vor dem Berechnungszeitpunkt 
durchgeführten Anpassungsmaßnahmen. Bei 
Vorliegen besonderer Voraussetzungen kann 
der Versorgungsverband von einer Umlage- 
Nachforderung ganz oder teilweise absehen.“;
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b) die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Ab
sätze 4 bis 6;

c) Absatz 4 (neu) Satz 4 wird gestrichen;

d) Absatz 5 (neu) Satz 1 erhält folgende Fas
sung:

„Dienstzeiten mit Versorgungsanwartschaft, 
die ein Beamter vor seiner Ernennung zurück
gelegt hat und für die Umlage gezahlt worden 
ist, werden ohne Umlage-Nachzahlung für die 
Ersatzleistung anerkannt.“;

e) Absatz 6 (neu) erhält folgende Fassung:

„(6) Durch Alters-Ausgleichszahlungen wird 
keine Anrechnung von Dienstzeiten bewirkt. 
Absatz 1 gilt entsprechend für die nach Errei
chen der in § 16 Abs. 4 und in § 18 Abs. 2 be- 
zeichneten Altersgrenzen bis zur Anmeldung 
zurückgelegten sonstigen ruhegehaltfähigen 
Zeiten im Sinne des Absatzes 2; soweit solche 
Zeiten vor Erreichen dieser Altersgrenzen zu
rückgelegt wurden, werden sie ohne Umlage- 
Nachzahlung berücksichtigt.“

8. In § 24 Abs. 1 wird das Zitat „nach §§ 16 Abs. 6, 22 
und 23 Abs. 2 und 3“ durch das Zitat „nach § 16 
Abs. 4, § 22 und § 23 Abs. 3 und 4“ ersetzt.

9. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(1) Der Versorgungsverband erstattet nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften sei
nen Mitgliedern neun Zehntel ihrer nach be
amtenrechtlichen Bestimmungen oder entspre
chenden dienstvertraglichen Regelungen zu 
erbringenden Versorgungsleistungen.

(2) Der Versorgungsverband erstattet ferner 
neun Zehntel der Leistungen, welche die Mit
glieder im Rahmen des nach Ehescheidungen 
stattfindenden Versorgungsausgleichs an die 
Rentenversicherungsträger zu erbringen ha
ben (§ 1304b Abs. 2 Satz 2 RVO, § 83b Abs. 2 
Satz 2 AVG). In Fällen des § 58 BeamtVG ha
ben die Mitglieder neun Zehntel der zur Ab
wendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 
gezahlten Kapitalbeträge an den Versorgungs
verband abzuführen.

(3) Von der Erstattung ausgenommen sind:

a) Ruhegehalt für die Dauer des einstweiligen 
Ruhestandes (Art. 51 bis 53 BayBG; Art. 26 
und 27 KWBG; Art. 6 Abs. 2 Satz 1 des 
Rechtsstellungsgesetzes vom 23. Juni 1966),

b) Übergangsgeld (§ 47 BeamtVG),

c) Übergangsgehälter und Übergangsbezüge 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu 
Art. 131 GG sowie Zuschüsse nach § 71e 
Abs. 3 Satz 2 G 131,

d) Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 
(§ 48 BeamtVG),

e) Leistungen, die unabhängig vom Eintritt 
des Versorgungsfalles gewährt werden.

Der Versorgungsverband leistet ferner bis zum 
Eintritt der allgemeinen Voraussetzungen für 
die Gewährung von Versorgungsbezügen kei
nen Ersatz, wenn nach dem Gesetz über die 
Rechtsstellung der in den Deutschen Bundes
tag gewählten Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes vom 4. August 1953 oder nach dem 
Rechtsstellungsgesetz vom 23. Juni 1966 ein im 
Ruhestand befindlicher Beamter oder versor
gungsberechtigter Angestellter auch ohne sei
nen Antrag wieder in das frühere Dienstver
hältnis berufen werden kann oder der Dienst
herr das Ruhen des Anspruchs auf Versor
gungsbezüge anordnen kann.

(4) Vor der Entscheidung über die Verset
zung in den Ruhestand in den Fällen des Art. 
60 Abs. 2 BayBG und des Art. 30 Abs. 2 KWBG 
sowie vor der Gewährung von Leistungen nach 
Kann-Vorschriften hat das Mitglied den Ver
sorgungsverband zu hören. Andernfalls ist der 
Versorgungsverband zur Erstattung nicht ver
pflichtet.“;

b) die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Ab
sätze 5 bis 7;

c) in Absatz 7 (neu) Satz 1 erhält der erste Klam
merzusatz die Fassung „(§ 23 Abs. 4 Satz 2)“, 
der zweite Klammerzusatz die Fassung 
„(Art. 55 Abs. 1, Art. 198 in Verbindung mit 
Art. 195 Abs. 1 BayBG)“;

d) in Absatz 7 (neu) Satz 3 werden die Worte 
„Abs. 3“ bei § 23 durch die Worte „Abs. 4“ er
setzt.

10. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26

(1) Bei Dienstunfällen von Angemeldeten erstat
tet der Versorgungsverband den Mitgliedern in 
voller Höhe folgende notwendige Leistungen, die 
ihnen nach den beamtenrechtlichen Bestimmun
gen obliegen:

a) die Kosten der ersten Hilfeleistung,

b) die Kosten des Heilverfahrens,

c) die Kosten einer notwendigen Pflegekraft,

d) den Zuschlag zum Ruhegehalt oder Unter
haltsbeitrag bei Hilflosigkeit.

(2) Leistungen der Mitglieder für den Unfallaus
gleich (§ 35 BeamtVG) werden zu neun Zehnteln 
erstattet.

(3) Kosten für ärztliche Zeugnisse, die bei der 
Anzeige eines Dienstunfalles vorzulegen sind, 
werden voll erstattet. Kosten für sonstige im Rah
men der Unfallfürsorge notwendig werdende 
Zeugnisse und Gutachten werden nicht erstattet.

(4) Die Mitglieder haben Dienstunfälle von An
gemeldeten unverzüglich dem Versorgungsver
band anzuzeigen und die Kostenbelege unverzüg
lich vorzulegen. Der Versorgungsverband kann 
die Übernahme von Leistungen ablehnen, wenn 
ein Mitglied die ihm nach Satz 1 und nach § 19 
Abs. 1 obliegenden Pflichten verletzt.“

11. § 27 wird aufgehoben.

12. § 28 wird aufgehoben.

13. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Im Falle einer Änderung versorgungs
rechtlicher Vorschriften erstattet der Versor
gungsverband nach denjenigen Satzungsbe
stimmungen, die sich auf das jeweils anwend
bare Versorgungsrecht beziehen.“;

b) Absatz 2 wird gestrichen;

c) Absatz 3 wird Absatz 2.

§ 2

§ 2 der Satzung zur Änderung der Satzung des 
Bayerischen Versorgungsverbandes vom 18. Februar 
1976 (GVB1 S. 53) wird aufgehoben.

§ 3
Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 

1. Januar 1977 in Kraft.

München, den 17. Februar 1977

Bayerische Versicherungskammer 

Wilhelm Knies, Präsident
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